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Kapitel 09 050
Förderung des Wohnungsbaus

Kapitel Bisheriger Neuer
Titel Zweckbestimmung Haushalts- mehr (+) / Haushalts-

ansatz weniger (–) ansatz

Funkt.- ( Erläuterungen ) 2014 2014
Kennziffer EUR EUR EUR

09 050 Förderung des Wohnungsbaus

E i n n a h m e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Bundesmittel - Wohnungsbau

331 70 411 Haushaltsmittel des Bundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 072 000 — 97 072 000

Begründung:

Anpassung der Erläuterungen an die aktuelle Rechtslage.

Erläuterung
Zu Titel 331 70:

Der Bund hat den Ländern bis zum 31.12.2006 zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus Finanzhilfen gemäß Art. 104a Abs. 4 GG gewährt. Mit der
Beendigung der Finanzhilfen zur Wohnraumförderung aufgrund des "Entflechtungsgesetzes", zuletzt geändert mit Gesetz vom 15.07.2013, steht den
Ländern ab dem 01.01.2007 jährlich bis zum Jahr 2019 ein Betrag i.H.v. 518,2 Mio. Euro aus dem Bundeshaushalt zu. NRW erhält einen Anteil von 18,73
v.H., mithin bis 2019 jährlich rd. 97,1 Mio. Euro. Diese Mittel unterliegen bundesgesetzlich einer investiven Zweckbindung und landesgesetzlich einer
Zweckbindung zugunsten der Wohnraumförderung (Entflechtungsmittelzweckbindungsgesetz vom 09.04.2013). Der auf NRW entfallende Betrag ist bei
den Titeln 331 70 (Einnahmen) sowie 883 70 und 891 70 (Ausgaben) etatisiert.

Summe Titelgruppe 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 072 000 — 97 072 000

Gesamteinnahmen Kapitel 09 050. . . . . . . . . . . . . . . . . 242 072 600 — 242 072 600

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Bundesmittel - Wohnungsbau

883 70 411 Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bun-
desmitteln für investive Maßnahmen zur Umstruktu-
rierung von Wohnquartieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 500 000 +41 000 000 48 500 000

Begründung:

Umsetzung von Titel 891 70.
Siehe Anpassung der Erläuterungen.

Erläuterung
Zu Titel 883 70:

Mit diesen Mitteln können investive wohnungswirtschaftliche Maßnahmen der Quartiersentwicklung, einschließlich des Ersatzwohnungsbaus auf
Abrissstandorten, des Wohnungsbaus auf Konversionsflächen und der Aufwertung von Wohnungsbeständen im Rahmen eines Darlehensförderungs-
programms mit Tilgungsnachlässen gefördert werden.

891 70 411 Zuweisung von bei Titel 331 70 vereinnahmten Bun-
desmitteln an die NRW.BANK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 572 000 -41 000 000 48 572 000

Begründung:

Umsetzung nach Titel 883 70.

Summe Titelgruppe 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 072 000 — 97 072 000

Gesamtausgaben Kapitel 09 050. . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 073 000 — 532 073 000
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